
1.Beiblatt 4.August H)47 

8.4/A .. B!.. 
zu 81/J 

Zu der von del). Abge::'rdneten W '\ 1 1 a, F r i c d 1, ren e 1. e ,r, 

G r i e ß n e I' und Genossen in der Sltz:mg deß Natienalrates vom 28.3.H)47 ein­

gebrachten Anfrage, 1-: etreffend die Si oher:lei tsverhältniss~ in den tr.~duktionsee­

bieten, teilt BUJ:ldesminister für Inneres R e 1 m e r mit: 
, 

.. Um die Vernichtung Inndwirtschaftlicner Produkte und dumit eine Scl~~:lermlg 

des Ernteertrages nach Mögliohkeiten zu verhindern,' habe ich den SioherheitsbehBrden 

die strikteste ;teaohtung des von mir bereits im Vorjahre ergangenen Erlasses mit 

f~lgendem W~rtlaut in ~rinnerunggebracht: 

"Die duroh die Kriegsfolgen bedingte Ernährung!llage erfordert alle Mass­

nahmen, um eine Schädigune wir~schaftlicher Kulturfläohen dUno~ Dosheit ~der Unaoht­

samkeit sowie eine , Schmälerung des Ernteertrages duroh ~ebstahl, Ährenlesen; 

Fahrlässigkeit usw. zu verhindern und auch die kleinsten Me~gen v6A Lebensmitteln 

für den Allgemeinvcrbrnuch sioherzustellen. 

Es wird daher ange .. ~ rdnet : 

1.) Die Sicherheit s organe und im Einverhe'en mit den Ämtern der Lartdesreßierungen 

das Perr.,önal der örtli ehen Feuerpolizei si~d Utlgehend anzuweisen, während der 

g.~mmerlllonate und der Erntezeit diiroh vers:tärkte und'fo.rtgesetzte Streffungen 

SG-wic energisches Eins.chreit.en gegen Flurdiebstähle und schädigungen wirt­

schaftlichetKül:ti'Ürf'lächen eine ung6schfuälerte Ernt.e und. deren restlose Ein­

bringungzu unterstUtzen .. 

2.) Solange die geerntete Frucht in FarIn von Mandeln auf" dem Felde steht, ist das 

Ährenlesen, d~h .. das -Sammeln von Roegen, Weizen oder anderen ~etreidesorten . 

ausnahmslos verboten;" und zwar auch dami, wenn. das Einvernehmen mit dem Grund­

stückeigentümernder Pächter hergestellt wurde. 

Gegen Zuwiderhandelnde ist auf Grund der bestehenden gesetzli-chen Bc­

st.inul'nlngenstrengstens . einzuschreiten. In jedem Fcille wirdausserdern. zu Unter-

suohcn sein;· ob auf die betreffenden Personen neben der Verfolgung durch die Geriohte 

oder. Verwaltungsbehörden allenfalls die Bestimru'ungendesArbeitspflichtgesetzes, 

DG81.Nr .. ö3 aus 1946, anzuwenden sind, wobei der strengste M!:isstab: a.nzulegen ist. 

- ...... - .... 
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